
AVEn: § 10 Anzeige des Wärmeplans

§ 10  Anzeige des Wärmeplans 
 
1Die planungsverantwortliche Stelle hat den nach § 23 WPG beschlossenen und veröffentlichten 
Wärmeplan der nach § 8 Abs. 3 zuständigen Stelle innerhalb von drei Monaten nach Beschlussfassung 
anzuzeigen. 2Soweit hierfür eine digitale Plattform und digitale Vorlagen zur Datenübertragung seitens des 
Freistaates Bayern bereitgestellt werden, sind diese verpflichtend zur Übermittlung des Wärmeplans zu 
verwenden.


